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2  EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

als „Lawinen in Zeitlupe“ bezeichnet das Zukunftsinstitut Entwicklungen, 

die langsam, aber stetig und weltweit alle Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens umwälzen. Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) unterstützt 

Führungskräfte und Beschäftigte beim Wandel der Arbeitswelt. Gemein-

sam mit geschulten Beraterinnen und Beratern entwickeln Verwaltungen 

im Rahmen des INQA-Prozesses Kulturwandel eine zukunftsfähige Arbeits-

kultur – also eine Kultur, die die jeweilige Verwaltung 

stärkt für die Herausforderungen der Zukunft.

Das Amtsgericht Wolfenbüttel hat als erstes Gericht 

in Deutschland den INQA-Prozess Kulturwandel er-

folgreich durchlaufen. In der Titelgeschichte berichtet 

Rechtspflegerin Birgit Rother, wie das Team des Amts-

gerichts den Kulturwandel erlebt hat. Führungskräfte 

erfahren, wie sie Beschäftigte bei Veränderungen mit-

nehmen, ihre Ängste auffangen und sie in die neue 

Arbeitswelt begleiten können. Denn sonst drohen Überforderung und eine 

weitere Zunahme psychischer Erkrankungen.

Der modernen Arbeitswelt widmen sich zwei weitere Beiträge: Dazu gehört 

ein anderer Umgang mit Fehlern, eine positive Fehlerkultur, deren Chan-

cen und Grenzen wir ab Seite 16 vorstellen. Die Rubrik „Smart arbeiten“ 

dreht sich ab Seite 20 um alternative Arbeitszeitmodelle und die Frage, mit 

welchen Rahmenbedingungen sich diese im öffentlichen Sektor umsetzen 

lassen. Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Ihre Chefredaktion

Eine positive  
Fehlerkultur fördert 
die Kreativität der 

Beschäftigten und hält 
eine Organisation 

lebendig.

http://www.topeins.dguv.de
mailto:info@dguv.de
http://www.dguv.de
http://www.raufeld.de
mailto:redaktion-topeins@dguv.de
http://www.topeins.dguv.de/kontakt/aboservice
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Viele Menschen leiden noch Wochen nach einer Corona-Infektion an den 
Symptomen. Zu diesen zählt häufig eine verminderte Leistungsfähigkeit. 
Führungskräfte sollten daher Beschäftigten, die nach einer Infektion mit 
COVID-19 an den Arbeitsplatz zurückkehren, den Wiedereinstieg erleich-
tern. Die European Agency for Safety and Health at Work hat dazu einen 
achtseitigen Leitfaden herausgegeben. Anhand von fünf konkreten 
Schritten gibt er Führungskräften eine Handlungshilfe, wie sie unterstüt-
zen können. Zudem enthält der Leitfaden Beispiele für Anpassungen am 
Arbeitsplatz, die sinnvoll sein können.

Passende Hilfe nach 
COVID-19-Infektion

Durch den  Fachkräftemangel 
steigt im öffentlichen Dienst 
das Risiko für Arbeitsun-
fälle und berufliche Er-
krankungen. Denn wenn 
Belegschaften schrumpfen, 
erhöht das in der Regel den 
Druck auf die, die bleiben, 
warnt Professor Dr. Diet-
mar Reinert, Direktor des 
Instituts für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA). 
Stress sei eine mögliche Fol-
ge. Laut Risikoobservatorium 
des IFA werden allein in der 
Verwaltung bis 2030 rund 
800.000 Fachkräfte fehlen. 
Auch in Kindertageseinrich-
tungen, Krankenhäusern und 
in der Pflege fehlen Arbeits-
kräfte, um die wachsenden 
Aufgaben zu bewältigen. 
dguv.de, Webcode: p021999

„Gesundheit im Betrieb“ 
klappt immer besser! 
Führungskräfte, die diese 
Aussage nicht für ihr Unter-
nehmen oder ihre Einrichtung 
treffen würden, finden im 
neuen Report des Instituts 
für Arbeit und Gesundheit 
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IAG) 
nützliche Handlungsemp-
fehlungen. Insgesamt sei 
die „Gesundheit im Betrieb“ 
auf einem guten Weg, wie 
Befragungen des IAG aus 
den Jahren 2010, 2015 und 
2020 unter Beschäftigten der 
öffentlichen Hand Nordrhein-
Westfalen zeigen. Ein gutes 
Zeichen, nicht zuletzt, weil 
fast die Hälfte der befragten 
Unternehmen 2020 angab, 
dass der Stellenwert des The-
mas in den kommenden fünf 
Jahren wachsen werde.
publikationen.dguv.de
Webcode: p021968

Lediglich sechs von zehn Beschäf-
tigten erfahren regelmäßig Unter-
stützung durch ihre Vorgesetzten. 
Das geht aus einer gemeinsamen 
Erwerbstätigenbefragung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
und der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
hervor. Dabei würden Unterstüt-
zung und Anerkennung durch Füh-
rungskräfte das Wohlbefinden von 

Beschäftigten steigern – und die 
wahrgenommene Belastung durch 
die Arbeit verringern. Auch sinkt 
die Häufigkeit psychosomatischer 
Beschwerden. Eine klare Kommu-
nikation trägt zu den positiven 
Effekten bei.

Loben und Unterstützen ist gesund

Faktenblatt 
zum Download: 
baua.de/dok/8861706

COVID-19-Infektion und „Long Covid“ – 
Leitfaden für Führungskräfte: 
osha.europa.eu > Publikationen

Meldungen
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https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressemitteilung_447876.jsp
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Die Kampagne  
im Überblick: 
kommmitmensch.de

» 
Den Wandel bekommen 
Verwaltungen nur dann 
hin, wenn Hausleitung, 

Führungskräfte und 
Beschäftigte an einem 

Strang ziehen. 
«

Malte Borges
Teamleiter INQA-Prozess Kultur wandel, 

Demograf ieagentur f. d. Wir tschaf t.  

Mehr dazu auf den Seiten 8–13 

Auf der Arbeitsschutzmesse A+A 
in Düsseldorf ist Ende Oktober der 
Deutsche Arbeitsschutzpreis 2021 
verliehen worden. In der Kategorie 
„Kulturell“ setzte sich der Tierpark 
Bochum durch (Foto). Er hatte ein 
Managementsystem für Sicherheit 
und Gesundheitsprävention bei 
der Arbeit eingeführt, das in dieser 
Form einmalig in deutschen Zoos ist. 
Außerdem gab es in vier weiteren 
Kategorien Preise. Die Gewinne-
rinnen und Gewinner konnten sich 
je Kategorie über ein Preisgeld von 
10.000 Euro freuen. Hinzu kam ein 
Publikumspreis, für den alle 176 Ein-
reichungen zur Wahl standen. 
Ausrichtende des Preises sind die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversi-

cherung, das Bundesarbeitsminis-
terium und der Länderausschuss 
für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik.

Gewinner des Deutschen  
Arbeitsschutzpreises geehrt

Vier Jahre hat die Präven-
tionskampagne kommmit-
mensch einen wesentlichen 
Beitrag zum Präventionsauf-
trag der gesetzlichen Unfall-
versicherung geleistet. Mit 
Ablauf des Jahres 2021 be-
enden die Berufsgenossen-
schaften, Unfallkassen und 
die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung ihre ge-
meinsame Kampagne. Das 
wichtige Thema „Kultur der 
Prävention“ werden sie in 
der regulären Präventionsar-
beit jedoch weiterführen.
Viele Medien und Hand-
reichungen haben sich 
im Einsatz in Betrieben, 
öffentlichen Institutionen 
und Bildungseinrichtungen 
bewährt. Sie bleiben abruf-
bar. Zu ihnen zählen das 
Analysetool KulturCheck 
und die Dialogboxen, die 
zuletzt noch um verschie-
dene Themenfelder erwei-
tert worden waren, etwa 
„Psychische Belastung“. 
Die Dialogboxen mit Postern 
und Kartensätzen sind in al-
len sechs Handlungsfeldern 
der Kampagne einsetzbar: 
Führung, Kommunikation, 
Beteiligung, Fehlerkul-
tur, Betriebsklima sowie 
Sicherheit und Gesundheit. 
Weitergehen soll auch das 
erfolgreich erprobte Kon-
zept von Mini-Kampagnen. 
So hatte kommmitmensch 
in der Pandemie zu Themen 
wie Masken, Lüften, Impfen 
und Testen Informationen 
im Internet und in den 
 sozialen Medien verbreitet. 

Alle Gewinner: deutscher-
arbeitsschutzpreis.de

kommmitmensch
Gut gesag t

Kampagne  
geht zu Ende 
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Impfung mit Recht – ohne Pflicht
Auch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte dürfen Schutzimpfungen durchführen. Führungskräfte 

sollten daher über die rechtlichen Dimensionen des Impfens Bescheid wissen.

Seit es Impfstoffe gegen COVID-19 gibt, wird öffentlich wie-
der darüber diskutiert, ob es verpflichtende Impfungen 
geben könnte. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat die 

Politik in Deutschland immer wieder bekräftigt, an der Freiwil-
ligkeit festhalten zu wollen. Anders als beim Impfschutz gegen 
Masern, der hierzulande für Kinder und Beschäftigte in Kitas, 
Schulen und der Gesundheitsbranche schon länger verpflich-
tend ist. Das bedeutet, dass Arbeitgebende anderer Branchen 
keine gesetzliche Grundlage dafür haben, Druck auf jene Be-
schäftigte auszuüben, die Impfungen generell verweigern. Das 
gilt für alle Schutzimpfungen. Vorgesetzte, die Beschäftigten mit 
Versetzungen oder Abmahnungen und Kündigung drohen, han-
deln demnach gesetzeswidrig. Das Maßregelungsverbot verbie-
tet jegliche Benachteiligung von Beschäftigten, die in zulässiger 
Weise ihre Rechte ausüben.

Wann müssen Beschäftigte ihren Impfstatus nennen?

Grundsätzlich gilt: Impfungen dienen der Aufrechterhaltung der 
Gesundheit. Die Gesunderhaltung ist in erster Linie Privatsache 
und geht Vorgesetzte nichts an. Allerdings gibt es speziell für den 
COVID-19-Impfstatus branchenspezifische Ausnahmen: Denn am 
10. September 2021 wurde eine neue Auskunftspflicht bezüglich 
des Impf- oder Genesenen-Status für Beschäftigte in bestimmten 
Branchen in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Diese Re-
gelung betrifft aber nur Beschäftigte in Schulen, Kindertagesein-
richtungen, Heimen, Ferienlagern, Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger 
Menschen, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften, sonsti-
gen Massenunterkünften und Justizvollzugsanstalten oder Ob-
dachlosenunterkünften.

Wer haftet für gesundheitliche Folgen von Impfungen durch 
Betriebsärztinnen und -ärzte?

„In der Regel stehen Impfungen nicht unter dem Unfallversiche-
rungsschutz“, so Ronald Hecke, Referat Grundlagen des Leis-
tungsrechts, Hauptabteilung Versicherung und Leistungen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Ausnahmen wären 
gegeben, wenn die Impfung im direkten Zusammenhang mit der 
versicherten Tätigkeit stehe. „Dies betrifft bei Corona Beschäftigte 
im Gesundheitswesen. Dort besteht erhöhte Infektionsgefahr bei 
der Arbeit, weshalb eine Corona-Infektion in der Branche auch als 
Berufserkrankung anerkannt wurde“, sagt Hecke. Bei Schäden 
durch die COVID-19-Impfung haftet der Bund. Generell können 
aber auch Impfende selbst oder die Partei, mit der geimpfte Per-
sonen einen Behandlungsvertrag eingegangen sind, haftbar sein.

Eine Auskunfts-
pflicht über den 

COVID-19- Impfstatus 
besteht bisher nur 
für  Beschäftigte in 

einigen wenigen 
 Branchen.

Der digitale Impfnachweis ist neben dem Impf-
pass eine zusätzliche Möglichkeit, um Corona-
Impfungen zu dokumentieren. Adobe Stock/bierwirm

top eins 4 | 2021
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Immer wieder kommt es während der 
Müllabfuhr zu tragischen Unfällen.
Besonders das Rückwärtsfahren von 
Abfallsammelfahrzeugen auf unge-
eigneten Straßen kann eine tödliche 
Gefahr für die Beschäftigten der 
Müllabfuhr sowie für die Passanten 
bedeuten. Darauf macht das Sach-
gebiet Abfallwirtschaft der DGUV in 
einer neuen Broschüre aufmerksam 
und gibt Hinweise zur Verantwort-
lichkeit. 
publikationen.dguv.de
Webcode: p214033

Beschäftigte, die im Straßenverkehr 
oder in der Nähe von Bahngleisen 
arbeiten, sollten stets Warnwesten 

tragen. Was bei deren Beschaffung, 
Pflege und Lagerung zu beachten 
ist, fasst die neue DGUV Information 
212-016 zusammen. Sie enthält unter 
anderem Kapitel zu den Themen 
„Warnkleidung in Verbindung mit 
Schnittschutz“ und „Schwerent-
flammbare Warnkleidung“. Die neu 
hinzugefügte Anlage „Betriebs-
anweisung Straßenverkehr“ ist 
für Führungskräfte ebenfalls sehr 
informativ.
publikationen.dguv.de
Webcode: p212016

Alles, was Recht ist

ANGEBOTE UND PFLICHTEN 

Impf-Anreize unterbreiten
Betriebe haben die Möglichkeit, Beschäftigten besondere 
Prämien wie zum Beispiel Gutscheine oder Extrazahlungen 
anzubieten, wenn unterbreitete Impfangebote wahrgenom-
men werden. Dabei liegt kein Verstoß gegen das Maßrege-
lungsverbot vor. 
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Spezielle Angebote
Besteht laut Gefährdungsbeurteilung ein 
durch den Beruf bedingtes erhöhtes In-
fektionsrisiko, sollen Beschäftigten laut 
 Arbeitsmedizinischer Regel Schutzimpfun-
gen angeboten werden – zum Beispiel gegen 
Hepatitis A und B in Gesundheitsberufen.

Impfung als Voraussetzung
Arbeitgebende in Gesundheitsbe-
rufen können die Beschäftigung 
an bestimmten Arbeitsplätzen an 
 einen Impfnachweis koppeln, etwa 
bei einer Impfung gegen COVID-19. 

Auskunftspflicht
Verweigern Beschäftigte in Be-
rufen, in denen Arbeitgebende 
den Impfstatus abfragen dürfen, 
die Auskunft, so können Betriebe 
auch abmahnen oder kündigen. 
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Grippeimpfung
Arbeitgebende können freiwillig 
über die Betriebsärztinnen und 
-ärzte eine Grippeschutzimpfung 
anbieten. Ob die Beschäftigten 
dieses Angebot annehmen, 
ist ihnen überlassen.

WEITERE MELDUNGEN ONLINE: TOPEINS.DGUV.DE
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/259/sicherheitstechnische-anforderungen-an-strassen-und-fahrwege-fuer-die-sammlung-von-abfaellen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/259/sicherheitstechnische-anforderungen-an-strassen-und-fahrwege-fuer-die-sammlung-von-abfaellen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/841/warnkleidung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/841/warnkleidung
http://www.TOPEINS.DGUV.DE


Hand in Hand  
die Zukunft  
gestalten

8  TITELTHEMA

Entwicklungen wie der demo-
grafische Wandel und die 
Digitalisierung verändern die 
Arbeitswelt tiefgreifend. Eine 
Verwaltungsinstitution, die 

sich den Veränderungen erfolgreich 
stellt, ist das Amtsgericht Wolfenbüt-
tel. Als erstes Gericht bundesweit er-
hielt es im Juni 2021 die Auszeichnung 
„Zukunftsfähige Arbeitskultur“. Die 
Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA) ehrt so Unternehmen und Ein-
richtungen, die sich dem INQA-Prozess 
Kulturwandel unterziehen. Verände-
rungen in der Verwaltung sind nicht 
selten von starken Emotionen begleitet 

– schließlich steht Gewohntes auf dem 
Prüfstand. Birgit Rother, Rechtspfle-
gerin am Amtsgericht Wolfenbüttel, 
berichtet jedoch, dass sich die meisten 
Beschäftigten auf den Prozess einlie-
ßen: „Was uns sicherlich auszeich-
net, ist, dass wir offen dafür sind, Ar-
beitsabläufe zu hinterfragen und, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten, eine 
für alle Beschäftigte angenehme Ar-
beitsumgebung schaffen zu wollen.“ 
Zu Beginn des INQA-Prozesses wurden 
zunächst die etwa 60 Beschäftigten des 
Amtsgerichts nach ihren Bedürfnissen 
befragt. Anschließend gründete das 
Amtsgericht eine Projektgruppe 

Ist die Arbeitswelt im Wandel, stehen 
Verwaltungen vor der Herausforderung, 
langfristig gesundes und sicheres Arbeiten zu 
sichern. Das Amtsgericht Wolfenbüttel kennt 
die richtigen Stellschrauben.

VON ISABELLE RONDINONE

>>

top eins 3 | 2021top eins 4 | 2021



Zahlreiche Archive sind bei der 
Hochwasserkatastrophe Mit-
te Juli in Nordrhein-Westfalen  

und Rheinland-Pfalz beschädigt oder 
gar zerstört worden. In Bad Münste-
reifel beispielsweise war das Stadt-
archiv bis unter die Decke geflutet. 
Um das Archivgut zu retten, griff der 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
ein. Das LVR-Archivberatungs- und 
Fortbildungszentrum (LVR-AFZ) in 
Pulheim schickte dafür Teams ins Ka-
tastrophengebiet. Alle Entsandten hat-
ten bereits Erfahrung im Bergen von 
Archivmaterial. Ausgestattet mit der 
benötigten Persönlichen Schutzaus-
rüstung, bestehend aus Einmalanzü-
gen, Arbeitshandschuhen und FFP3-
Masken, retteten sie, was zu retten war. 
Wichtig waren auch Sicherheitsschuhe, 
denn in vielen Teilen des Katastro-
phengebiets bedeckte eine Schicht aus 
Schlamm den Boden. „Es waren bereits 

Bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden zahlreiche 

Archive der Region beschädigt. Bei der Bergung 

der Güter schützten sich die Helferinnen und Helfer 

vor Biostoffen wie Schimmel – doch diese können 

auch abseits von Katastrophen der Gesundheit von 

Archivaren schaden.

VON JÖRN KÄSEBIER

Im Stadtarchiv Bad Münstereifel 
trugen Beschäftigte bei der Ber-
gung von Büchern und Unterlagen 
Schutzkleidung. LVR-AFZ (3)

Die unsichtbare 
Gefahr

top eins 4 | 2021



fünf Tage vergangen, bis wir in die be-
troffenen Archive gelangen konnten. 
Wir gingen daher pauschal davon aus, 
es mit starker Verschmutzung und ge-
sundheitsschädlichem Schimmel zu 
tun zu bekommen“, berichtet Matthias 
Senk, der die Hilfseinsätze koordinier-
te. Denn Schimmelpilzsporen können 
Allergien auslösen, Organe schädigen 
und gar Krebs erzeugen.

Archivgut und Beschäftigte schützen

Dramatische Verhältnisse wie nach der 
Flutkatastrophe sind in Archiven die Aus-
nahme. Häufiger sind es kleinere Wasser-
schäden – etwa infolge eingedrungener 
Luftfeuchtigkeit oder eines Rohrbruchs 
–, die die Archivgüter in Mitleidenschaft 
ziehen. Doch auch dann ist mit Schim-
melbildung zu rechnen. Wie mit kontami-
niertem Archivgut umzugehen ist, sollte 
daher in Schulungen vermittelt werden. 
Dazu zählt, dass kontaminiertes Archiv-
gut – feuchtes wie trockenes – vor der 
Bearbeitung und Einlagerung dekonta-
miniert werden muss. Aber auch, dass 
stets die passende Maske getragen wer-
den sollte, um die gesundheitsschädli-
chen Pilzsporen nicht einzuatmen.
 
Ansonsten gilt: Je besser das Archiv-
gut vor Schimmelbefall geschützt ist, 
desto besser für die Beschäftigten. Da-
bei spielt das Raumklima im Gebäude 
und in den Archivräumen eine große 
Rolle: „Im Magazin, wo das Archivgut 
gelagert wird, sind Dauerarbeitsplät-
ze zu vermeiden. Dafür ist es zu kühl“, 
sagt Andreas Krieger, Hauptabteilung 
Prävention der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen. Denn idealerweise herr-
schen im Magazin 18 Grad Celsius, plus/
minus zwei. Die relative Luftfeuchte  

sollte laut TRBA 240 (siehe Randspalte)  
50 Prozent betragen, plus/minus fünf 
Prozent. Dann haben es Mikroorga-
nismen wie Schimmelpilze besonders 
schwer. In unklimatisierten Büros vari-
iert die relative Luftfeuchte hingegen und 
beträgt je nach Jahreszeit und Wetterlage 
zwischen 30 und 70 Prozent.

Beschäftigte sollten die Magazine von 
Archiven und Bibliotheken nur betre-
ten, um Archivgut herbeizuschaffen 
oder zurückzubringen. Die Arbeit mit 
den Archivalien erfolgt im Lesesaal oder 
in den Büros. „Hier gelten dann die Be-
stimmungen und Regeln für Bildschirm- 
und Büroarbeitsplätze“, so Krieger. 

Beschädigtes Archivgut lässt sich zum 
Glück oft noch retten. Allein in Bad 
Münstereifel wurden rund 30.000 Ar-
chivkartons mit Unterlagen geborgen. 
Diese wurden vor Ort an der frischen 
Luft gereinigt, in Folie verpackt und 
schockgefroren. Nun lagern sie bei mi-
nus 25 Grad Celsius in einem Kühlhaus.

Akuten Schimmelbe-
fall wiesen Bücher im 

Stadtarchiv Kall auf. 

Bei verschmutztem Archivgut braucht 
es Einmalkittel, Einmalhandschuhe 
und die passende Maske.

Klicktipps für 
Führungskräfte

→ Einen Überblick über Rege-
lungen des Arbeitsschutzes 

in Archiven und Bibliotheken 
bietet die PIN 32 der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen.

unfallkasse-nrw.de  
Webcode: S0285

→ Besteht bei Tätigkeiten 
mit kontaminiertem Archiv-

gut die Gefahr, dass Biostof-
fe frei werden, ist die TRBA 

240 „Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten mit mikrobiell 

kontaminiertem Archivgut“ 
anzuwenden. Durch sie soll 
sichergestellt werden, dass 

Beschäftigte nicht mit diesen 
Stoffen in Kontakt kommen. 

baua.de > Angebote 
> Rechtstexte- und Techni-

sche Regeln

→ Die DGUV Information 
215-410 „Bildschirm- und Bü-
roarbeitsplätze – Leitfaden für 

die Gestaltung“ beschreibt, 
wie Arbeitsplätze in Archiven 

einzurichten sind, die Bild-
schirm- und Büroarbeitsplät-

zen gleichkommen. 
publikationen.dguv.de  

Webcode: p215410

→ Wichtige Fragen zum 
Raumklima beantwortet die 
DGUV Information 215-520. 

publikationen.dguv.de  
Webcode: p215520

→ Zur Notfallvorsorge im  
Archiv hat das LVR-Archivbe-
ratungs- und Fortbildungs-

zentrum einen Film gedreht, 
der unter anderem auf Brand 
und Wassereinbruch eingeht. 

youtube.com >  
Suchbegriff: „Schützen,  

sichern, bergen“
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https://www.unfallkasse-nrw.de/service/medien/mediensuche.html
https://www.unfallkasse-nrw.de/service/medien/mediensuche.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Rechtstexte-und-Technische-Regeln_node.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Rechtstexte-und-Technische-Regeln_node.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Rechtstexte-und-Technische-Regeln_node.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/409/bildschirm-und-bueroarbeitsplaetze-leitfaden-fuer-die-gestaltung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/409/bildschirm-und-bueroarbeitsplaetze-leitfaden-fuer-die-gestaltung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/innenraumklima/456/klima-im-buero-antworten-auf-die-haeufigsten-fragen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/innenraumklima/456/klima-im-buero-antworten-auf-die-haeufigsten-fragen
https://www.youtube.com/watch?v=M3nuhmBP-PM
https://www.youtube.com/watch?v=M3nuhmBP-PM
https://www.youtube.com/watch?v=M3nuhmBP-PM
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wird gescheiter
scheitert,Wer

Fehler zu verheimlichen, kann gefährlich sein. Doch 
nicht nur das: Bleiben Fehler unsichtbar, lernen 
Organisationen nicht aus ihnen. Eine positive 

Fehlerkultur gewinnt immer mehr an Bedeutung.

VON ISABELLE RONDINONE
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Im Büro einer städtischen Ver-
waltung steigen Kolleginnen und 
Kollegen regelmäßig auf einen 

Bürostuhl, um an die Unterlagen zu 
gelangen, die ganz oben in einem Re-
gal liegen. Aus Bequemlichkeit und 
fehlendem Bewusstsein für die Unfall-
gefahr hat sich diese Vorgehensweise 
in dem Team etabliert. Obwohl einigen 
bewusst ist, dass ein Stuhl keine ge-
eignete Steighilfe ist, sagt niemand et-
was – bis schließlich eine Kollegin die 
Balance verliert, herunterfällt und sich 
am Kopf verletzt. Auf Nachfragen der 
Teamleitung rücken die Beschäftigten 
dann mit der Sprache heraus.

Fehler wie in diesem fiktiven Beispiel 
passieren – und so unangenehm sie für 
die verursachende Person, das Team 
oder gar die gesamte Organisation sind, 
so wichtig ist es, sich mit ihnen zu be-
schäftigen und ihre Ursachen zu verste-
hen. Denn erst dann können Teams sich 
weiterentwickeln und künftige Fehler 
und Unfälle vermeiden. Voraussetzung 
dafür ist eine positive Fehlerkultur.

Schweren Folgen vorbeugen

Davon spricht man, wenn das Betriebs-
klima es zulässt, dass Beschäftigte und 
Vorgesetzte angstfrei über Fehler spre-
chen können, weil das entstandene 
Lernpotenzial als wichtig erachtet wird. 
„Wenn ich offen Fehler mitteile – auch 
über andere Bereiche und Abteilun-
gen hinweg –, hat die Organisation die 
Chance, aus Fehlern zu lernen, sodass 
andere Ereignisse gar nicht passieren“, 
sagt auch Cornelia Ruge, Mitarbeiterin 
im Sachgebiet Veränderung der Arbeits-
kulturen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). Verschwei-
gen Beschäftigte hingegen Fehler, kann 
daraus ein immenses Gefahrenpotenzial 
erwachsen. „Selbst aus kleinen Fehlern 

können schwere Schäden und Unfälle 
entstehen“, mahnt die Präventionsex-
pertin. Wie aus einer scheinbaren Lap-
palie ein schwerer Arbeitsunfall ent-
steht, zeigt dieses Beispiel: Einer Person 
ist in einer Kaffeeküche Flüssigkeit aus-
gelaufen. Weder sie selbst noch andere 
weisen auf den Fehler hin oder beheben 
ihn. Schließlich rutscht jemand aus und 
bricht sich den Arm.

Fehler ermöglichen Entwicklung

Darüber hinaus ist eine positive Hal-
tung gegenüber Fehlern wichtig, wenn 
eine Organisation den Anforderungen 
der modernen Arbeitswelt gewachsen 
sein will, meint Prof. Dr. Gottfried Ri-
chenhagen, wissenschaftlicher Direk-
tor am Institut für Public Management 
der in Essen ansässigen FOM Hochschu-
le. Unter anderem sei die sogenannte  
VUKA-Welt stärkster Treiber für die-
se neue Fehlerkultur. VUKA setzt sich 
aus den Anfangsbuchstaben der Wör-
ter volatil, unsicher, komplex und am-
bivalent zusammen, mit denen Fach-
leute der Wirtschaftswissenschaften 
den Charakter der modernen Arbeits-
welt beschreiben. „Die Welt dreht sich 
immer schneller und es wird immer 
unklarer, wohin. Auch der öffentliche 
Sektor muss darauf reagieren. Wer sich 
wiederum verändert, macht notwendi-
gerweise Fehler“, fasst es Richenhagen 
zusammen. Eine lebendige Organisati-
on müsse Experimente und damit auch 
Fehler zulassen, wenn sie sich weiter-
entwickeln will.

Ruge betont zudem das Innovationspo-
tenzial, das aus einer positiven Fehler-
kultur erwächst: „Wenn Mitarbeitende 
es gewohnt sind, Lösungen zu entwi-
ckeln, damit Fehler nicht wieder gesche-
hen, machen sie das möglicherweise 
auch dann, wenn der Fehler noch >>

CHECKLISTE

Aus Fehlern lernen:  
So fördern Führungs-
kräfte eine positive 

Fehlerkultur

1  Eigene Unkenntnis  
thematisieren: Vorgesetz-
te sollten zum Ausdruck 
bringen, dass sie manch-
mal selbst nicht wissen, 
wohin eine neue Arbeits-
weise oder ein Experi-
ment führen. Auch wenn 
sie selbst einmal einen 
Fehler machen, sollten sie 
darüber sprechen.

2  Regelmäßige Feedback-
Gespräche: Damit Er-
kenntnisse aus Fehlern 
nicht „verpuffen“, son-
dern weitergegeben wer-
den, sollten feste Termi-
ne in unterschiedlichen 
Konstellationen stattfin-
den – zum Beispiel im 
gesamten Team, in klei-
nen Projektteams oder in 
Personalgesprächen mit 
Vorgesetzten.

3  Über Konsequenzen 
aufklären: Die Angst vor 
negativen Folgen hält Be-
schäftigte oft davon ab, 
von Fehlern zu berichten. 
Um diese Angst zu min-
dern, können Führungs-
kräfte die Folgen offenle-
gen, die verschiedenste 
Fehler verursachen. 
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http://kommmitmensch.de/die-kampagne/handlungsfelder-im-fokus/fehlerkultur



